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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.02.2023 öffentlich 

 Ausschuss für Bildung und Kultur 10.05.2023 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

wie die Stadtverwaltung im Juni 2022 bekannt gab, wurden im Brühler Garten für den weiteren 

Verlauf des Jahres keine zusätzlichen Veranstaltungen genehmigt, außer denen, die bereits 

bewilligt worden sind. Als Begründung wurde die gärtnerische Pflege der Grünfläche angeführt.  

 

Vor diesem Hintergrund haben wir folgende Fragen an die Stadtverwaltung: 

 

1. Welche Maßnahmen zur Beseitigung des Sachverhalts wurden seitens des zuständigen 

Amtes ergriffen? 

2. Werden im Jahr 2023 wieder Veranstaltungen auf dieser Fläche durchgeführt und können 

potentiell Interessierte weitere Events planen, die über die Veranstaltungen des 

vergangenen Jahres hinausgehen? 

3. Auf welcher rechtlichen Grundlage wird die Genehmigung ggf. weiterhin untersagt? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

21.02.2023, gez. i. A. xxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr 

Robeck 

    

Titel der Drucksache: 

Genehmigung von Veranstaltungen im Brühler 

Garten 
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